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1
Allgemeines

1.1
Geltungsbereich

Der Erlass gilt flr die Zusammenarbeit der Flurbereinigungsbehorden, der Katasterbehorden, der
Grundbuchamter und der Finanzéamter bei der Durchfliihrung von Bodenordnungsverfahren nach
dem Flurbereinigungsgesetz — im Folgenden Bodenordnungsverfahren genannt.

1.2
Kosten- und Abgabenfreiheit

MaBnahmen, die der Durchfiihrung von Bodenordnungsverfahren dienen, sind nach § 108 des
Flurbereinigungsgesetzes und dem Gesetz Uber Kosten- und Abgabenfreiheit in Verfahren nach
dem Flurbereinigungsgesetz, in Siedlungsverfahren sowie im Kleingartenwesen vom 15. Marz
1955 (GV. NRW. S. 49) in der jeweils geltenden Fassung frei von Gebihren, Steuern, Abgaben
und Kosten.

1.3
Arten der Dateniibermittlung

Im Rahmen der Zusammenarbeit anlasslich von Bodenordnungsverfahren findet eine regelmagi-
ge Datenlibermittlung zwischen den Behoérden statt. In den Nummern 2 bis 4 werden der Inhalt
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und der Zeitpunkt der Datenubermittlung beschrieben. Weitere Angaben zur Datenibermittiung,
insbesondere zur digitalen Datenlibermittlung, sind in der Anlage 1 aufgefihrt.

Die Flurbereinigungsbehoérden rufen die von Bodenordnungsverfahren betroffenen Grundbucher
selbstandig ab. Der Abruf und die Bereitstellung der Grundblicher erfolgt automatisiert zwischen
dem Landentwicklungsfachinformationssystem LEFIS und dem Fachverfahren SolumSTAR.

1.4
Vermessungstechnische Arbeiten

Vermessungstechnische Arbeiten im Rahmen von Bodenordnungsverfahren sind nach dem Ver-
messungs- und Katastergesetz vom 1. Marz 2005 (GV. NRW. S. 174) in der jeweils geltenden
Fassung und den zugehdrigen Verordnungen und Erlassen auszufihren.

1.5
Mitvermessung von Ortslagen

Die Entscheidung Uber die Zuziehung von Ortslagen erfolgt in Abhangigkeit von den Zielen des
Bodenordnungsverfahrens durch die Flurbereinigungsbehdrde. Dabei sind auch die sich aus § 1
Absatz 3 des Vermessungs- und Katastergesetzes ergebenden Anforderungen an das Liegen-
schaftskataster zu beachten. Zur wirtschaftlichen Erneuerung des Liegenschaftskatasters kann
es geboten sein, die Ortslage in das Neuvermessungsgebiet einzubeziehen. Da in diesem Fall
nicht ausschlieBlich bodenordnerische Ziele verfolgt werden, erhalt die Teilnehmergemeinschaft
zur Vergabe dieser Vermessungsarbeiten Zuschiisse im Rahmen der fir tUberdrtliche Aufgaben
der Kataster- und Vermessungsverwaltung zur Verfigung stehenden Haushaltsmittel.

Die Mittel werden in Form von Pauschsatzen durch die Flurbereinigungsbehdrde als Zuschlisse
zu den Ausfihrungskosten im Sinn des § 105 des Flurbereinigungsgesetzes gezahlt. Der
Pauschsatz betragt 150 Euro je Gebaudebesitzung und 650 Euro je Hektar unbebauter Flache in
der Ortslage. Als Gebaudebesitzung gilt jedes mit einem oder mehreren Gebauden im Sinn von §
11 Absatz 3 des Vermessungs- und Katastergesetz bebaute Flurstiick.

Die Flurbereinigungsbehorden ermitteln den entsprechenden Bedarf und melden diesen spates-
tens 3 Monate vor Beginn des Haushaltsjahres, in dem die Zuschisse zur Auszahlung kommen,
bei dem fur das amtliche Vermessungswesen zustandigen Ministerium an.

1.6
Bereitstellung landeseinheitlicher Katalogobjekte

Die fir die Landesvermessung zustandige Behorde stellt der oberen Flurbereinigungsbehoérde
landeseinheitliche Katalogobjekte bereit. Anderungen der Organisation oder der Behdrdenbe-
zeichnungen der Flurbereinigungsbehorden teilt die obere Flurbereinigungsbehoérde der fir die
Landesvermessung zustandigen Behorde schnellstmdglich mit. Die fiir die Landesvermessung
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zustandige Behdrde fuhrt im Einvernehmen mit der oberen Flurbereinigungsbehérde neue Kata-
logobjekte fir die Dienststellen der Flurbereinigungsbehdrden ein.

1.7
Steuerrechtliche Grundsatze

Erwerbsvorgange in Bodenordnungsverfahren unterliegen der Grunderwerbsteuer, soweit sie
nicht nach § 1 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 Buchstabe a oder § 3 Nummer 1 des Grunderwerbsteu-
ergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 1997 (BGBI. | S. 418, 1804), das
zuletzt durch Artikel 30 des Gesetzes vom 22. November 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 411) geandert
worden ist, von der Besteuerung ausgenommen sind.

1.7.1
Grunderwerbsteuerfreie und nicht grunderwerbsteuerbare Vorgange

Die Befreiung von der Grunderwerbsteuer gilt fir Landabfindungen nach

a) § 44 Absatz 1 des Flurbereinigungsgesetzes (wertgleiche Landabfindung),

b) § 44 Absatz 3 des Flurbereinigungsgesetzes (unvermeidbare Mehrausweisungen),

c) § 44 Absatze 6 und 7 des Flurbereinigungsgesetzes (Austausch in einem anderen Bodenord-
nungs- oder Umlegungsverfahren),

d) § 48 des Flurbereinigungsgesetzes (Teilung oder Bildung von gemeinschaftlichem Eigentum),
e) § 49 Absatz 1 des Flurbereinigungsgesetzes beziehungsweise § 73 des Flurbereinigungsge-
setzes (Ausgleich fir aufgehobene beziehungsweise in Land abzufindende Rechte an einem
Grundsttick),

f) § 50 Absatz 4 des Flurbereinigungsgesetzes (nicht unter § 50 Absatz 1 des Flurbereinigungs-
gesetzes fallende wesentliche Grundstiicksbestandteile),

g) § 103b Absatz 1 des Flurbereinigungsgesetzes (wertgleicher Grundstiickstausch einschlieBlich
unvermeidbarer Mehrausweisungen) sowie unentgeltliche Landzuteilungen nach dem Flurberei-
nigungsgesetz,

h) § 40 des Flurbereinigungsgesetzes (nur flir gemeinschaftliche Anlagen nach § 39 Absatz 1
des Flurbereinigungsgesetzes) und

i) § 42 Absatz 2 Satz 2 des Flurbereinigungsgesetzes (gemeinschaftliche Anlagen).

Der Verzicht auf Landabfindung nach § 52 des Flurbereinigungsgesetzes zugunsten der Teilneh-
mergemeinschaft ist kein Rechtsvorgang im Sinn von § 1 des Grunderwerbsteuergesetzes und
unterliegt daher nicht der Grunderwerbsteuer. Dies gilt auch fur Verzichtserklarungen zugunsten
Dritter, selbst wenn der Dritte im Zusammenhang mit der Verzichtserklarung bis zur Neuvertei-
lung eine Einweisung in Besitz und Nutzung erhélt. Es findet hierdurch kein Ubergang der Ver-
wertungsbefugnis im Sinn von § 1 Absatz 2 des Grunderwerbsteuergesetzes statt, daher ist erst
die Landzuteilung an den Dritten steuerpflichtig. Entsprechendes gilt bei der Zustimmung eines
Siedlungsunternehmens nach § 55 Absatz 1 des Flurbereinigungsgesetzes, ihm zustehendes Ab-
findungsland Siedlern zuzuteilen.
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1.7.2
Grunderwerbsteuerpflichtige Vorgadnge

Grunderwerbsteuerpflichtig sind im Fall der Uberschreitung der Freigrenze nach § 3 Nummer 1
des Grunderwerbsteuergesetzes

a) privatrechtliche Erwerbsvorgange, auch nach § 26¢c Absatz 1 des Flurbereinigungsgesetzes
(Bodenbevorratung durch einen Verband der Teilnehmergemeinschaft oder andere Stelle), so-
wie

b) Landzuteilungen nach

aa) § 40 des Flurbereinigungsgesetzes (soweit keine gemeinschaftlichen Anlagen nach § 39 Ab-
satz 1 des Flurbereinigungsgesetzes),

bb) § 54 Absatz 2 des Flurbereinigungsgesetzes (Zuteilung von Land, das zur Abfindung der
Teilnehmer nicht bendtigt wird),

cc) § 55 Absatz 1 des Flurbereinigungsgesetzes (Zuteilung von Land an Siedler) und

dd) § 88 Nummer 4 des Flurbereinigungsgesetzes (Zuteilung von Land an den Unternehmenstra-
genden).

1.7.3
Zeitpunkt der Entstehung der Grunderwerbsteuer

Die Grunderwerbsteuer entsteht mit dem in der (vorzeitigen) Ausflihrungsanordnung nach § 61
oder § 63 des Flurbereinigungsgesetzes bestimmten Zeitpunkt, zu dem der im Bodenordnungs-
plan vorgesehene neue Rechtszustand an die Stelle des bisherigen tritt.

2
Zusammenarbeit vor der Anordnung eines Bodenordnungsverfahrens

21
Voruntersuchungen zu einem Bodenordnungsverfahren

Die Flurbereinigungsbehorde Ubermittelt der Katasterbehdrde zur Vorbereitung eines Bodenord-
nungsverfahrens die Abgrenzung des Untersuchungsraums. Die Katasterbehoérde stellt daraufhin
der Flurbereinigungsbehdrde fir den Untersuchungsraum die erforderlichen Bestandsdaten zur
Verfligung. Aktualisierungen dieser Bestandsdaten sind in der Regel nicht erforderlich und wer-
den nach Absprache mit der Flurbereinigungsbehorde mitgeteilt.

2.2
Abstimmung zwischen Kataster- und Flurbereinigungsbehérde

Vor der Verfahrensanordnung stimmen sich die Flurbereinigungs- und die Katasterbehorde tber
ihre Zusammenarbeit ab. Das schriftliche Abstimmungsergebnis beinhaltet mindestens Aussagen
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Uber den geplanten technischen Ablauf mit

a) Detailfragen des Datenaustausches, insbesondere die Zeitpunkte und die Bereitstellung von
Daten,

b) die Abgrenzung des Neuvermessungsgebiets und dessen zu untersuchenden Punkte,

c) die geplanten Zeitpunkte der Besitzeinweisung, der Bekanntgabe des Bodenordnungsplanes
und des Eintritts des neuen Rechtszustandes und

d) die zu Punkt 1 bis 3 jeweilig verantwortlichen Personen und deren Vertretung.

Die getroffenen Vereinbarungen sind - soweit nicht bereits umgesetzt - jahrlich von den Verant-
wortlichen zu prifen.

2.3
Vorbereitung der Verfahrensanordnung

Die Flurbereinigungsbehorde Ubermittelt der Katasterbehdrde zur Vorbereitung eines Bodenord-
nungsverfahrens die Abgrenzung einer Nutzerbezogenen Bestandsdatenaktualisierung fir das
geplante Verfahrensgebiet. Die Katasterbehorde stellt daraufhin der Flurbereinigungsbehoérde fir
das geplante Verfahrensgebiet die erforderlichen Bestandsdaten als Nutzerbezogene Bestands-
datenaktualisierung zur Verfigung. Aktualisierungen dieser Bestandsdaten werden nach Ab-
sprache mit der Flurbereinigungsbehoérde mitgeteilt (sieche Nummer 3.3). Auf Grundlage dieser
Daten bildet die Flurbereinigungsbehdrde das Verfahrensgebiet und leitet die Flurstiicke fiir den
Einleitungsbeschluss ab.

3
Zusammenarbeit nach der Anordnung eines Bodenordnungsverfahrens

3.1
Ubermittlung der Verfahrensanordnung

Spatestens mit der Bestandskraft der Verfahrensanordnung Ubermittelt die Flurbereinigungsbe-
horde der Katasterbehorde, dem Grundbuchamt und dem Finanzamt den Einleitungsbeschluss.

Die Flurbereinigungsbehorde Ubermittelt der Katasterbehdrde und dem Grundbuchamt zusatz-
lich zur Abschrift des Einleitungsbeschlusses Daten zum Verfahrensgebiet fiir die Ubernahme
ins Liegenschaftskataster und in das Grundbuchverfahren.

3.2
Ubernahme und Fortfiihrung der Verfahrensgrenze in ALKIS

Die Katasterbehorde tbernimmt daraufhin die Verfahrensgrenze in das Amtliche Liegenschafts-
katasterinformationssystem (ALKIS); das Verfahrensgebiet wird als ein Objekt gebildet. Sie stellt
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anschlieBend der Flurbereinigungsbehoérde die aktualisierten Bestandsdaten im Rahmen des
NBA-Verfahrens zur Verfligung.

Ab diesem Zeitpunkt stellt die Katasterbehorde sicher, dass die Geometrie des Verfahrensgebie-
tes (Linien und Punkte) identisch mit den Geometrien der Flurstlicksgrenzen (Grenzpunkte,
Splittpunkte und Grenzlinien) bleibt, durch deren Flurstiicke das Verfahrensgebiet definiert wird;
bei Homogenisierungen ist das Objekt des Verfahrensgebietes entsprechend durch die Kataster-
behdrde anzupassen.

3.3
Zuziehung oder Ausschluss von Flurstiicken zum Verfahrensgebiet

Die Flurbereinigungsbehdrde Ubermittelt der Katasterbehorde zur Vorbereitung einer Gebietsan-
derung des Bodenordnungsverfahrens eine geanderte Abgrenzung einer Nutzerbezogenen Be-
standsdatenaktualisierung fur die geplante Veranderung des Verfahrensgebiets. Die Katasterbe-
hdrde stellt daraufhin der Flurbereinigungsbehdrde fir die geplante Veranderung des Verfah-
rensgebiets die erforderlichen Bestandsdaten als Nutzerbezogene Bestandsdatenaktualisierung
zur Verfugung. Aktualisierungen dieser Bestandsdaten werden nach Absprache mit der Flurbe-
reinigungsbehdrde mitgeteilt (siehe Nummer 2.2).

Auf Grundlage dieser Daten andert die Flurbereinigungsbehoérde das Verfahrensgebiet und leitet
die Flurstiicke fiir den Anderungsbeschluss ab.

Spatestens mit der Bestandskraft der Verfahrensanderung Gibermittelt die Flurbereinigungsbe-
horde der Katasterbehérde, dem Grundbuchamt und dem Finanzamt den Anderungsbeschluss.
Die Flurbereinigungsbehdrde Ubermittelt der Katasterbehdrde und dem Grundbuchamt zusatz-
lich Daten zum Verfahrensgebiet fiir die Ubernahme ins Liegenschaftskataster und in das Grund-
buchverfahren. Die Katasterbehdrde handelt anschlieBend wie in Nummer 3.2 beschrieben.

3.4
Benachrichtigung liber Veranderungen in den 6ffentlichen Blichern

Die Katasterbehorde teilt der Flurbereinigungsbehdrde laufend die Veranderungen im Liegen-
schaftskataster grundsatzlich bis zur Schlussfeststellung mit. Die Flurbereinigungsbehorde kann
nach dem Ersuchen um Berichtigung des Liegenschaftskatasters auf weitere Benachrichtigun-
gen Uber Veranderungen nach § 12 Absatz 3 und 4 des Flurbereinigungsgesetzes verzichten.

Auf Benachrichtigungen Uber Veranderungen im Grundbuch wird aufgrund des automatisierten
Abrufverfahrens (siehe Nummer 1.3) grundsatzlich verzichtet.

3.5
Abgrenzung und Nummerierung neuer Fluren
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Die Flurbereinigungs- und Katasterbehorden stimmen sich Gber Abgrenzung und Nummerierung
von neuen Gemarkungen und Fluren ab.

3.6
Reservierung von Flurstiicks- und Punktkennzeichen, Nutzung von Pseudoblatthrummern

Die Flurbereinigungsbehdrde stellt der Katasterbehdrde Reservierungsauftrage von Flurstlicks-
und Punktkennzeichen unter einer verfahrensspezifischen Auftragsnummer zur Verfligung. Die
Reservierung ist dabei so zu befristen, dass sie geeignet ist, die Reservierung lber die gesamte
Verfahrenslaufzeit sicherzustellen. Die Katasterbehdrde Gbernimmt den Datensatz unverandert
und Ubersendet der Flurbereinigungsbehdrde die angeforderte Anzahl von Flurstlicks- und
Punktkennzeichen. Die Reservierung wird nur auf Mitteilung der Flurbereinigungsbehodrde vor
Ablauf der Reservierungsfrist freigegeben. Die Flurbereinigungsbehorde stellt sicher, dass wei-
tere Reservierungsauftrage fiir ein Flurbereinigungsverfahren mit derselben Auftragsnummer
eingereicht werden.

Flr Buchungen von Grundstlcken im Neubestand, deren Eigentiimer noch kein Grundbuchblatt
im betreffenden Grundbuchbezirk besitzen, nutzt die Flurbereinigungsbehdérde Pseudoblatter mit
einer Buchungsblatthummer im Bereich von 0096000 bis 0098999; dieser Bereich wird seitens
der Katasterbehorde freigehalten.

3.7
Durchfiihrung des Wertermittlungsverfahrens

Ist im Bodenordnungsverfahren eine Wertermittlung erforderlich, soll das zustéandige Finanzamt
die Flurbereinigungsbehorde bei der Wertermittlung im Wege der Amtshilfe durch einen Amtli-
chen Landwirtschaftlichen Sachverstandigen des Finanzamtes weitgehend unterstitzen. Die
Flurbereinigungsbehdrde und das Finanzamt stimmen sich frihzeitig, moglichst ein Jahr im Vor-
aus, Uber den Zeitpunkt, den Umfang der Mitwirkung und die jeweils verantwortlichen Ansprech-
partner ab.

3.71
Verfahren bei Durchfiihrung der Wertermittlung durch das Finanzamt

Wirkt das Finanzamt durch einen Amtlichen Landwirtschaftlichen Sachverstandigen bei der
Wertermittlung mit, erfolgt eine Abstimmung tber

a) die Verwendbarkeit der vorliegenden Bodenschatzung,

b) die Mitwirkung bei der Aufstellung des Wertermittlungsrahmens,

c) die Festlegung der Musterlocher des Wertermittlungsrahmens,

d) die ortliche Durchflihrung einer Wertermittlung,

e) die Vorstellung der Ergebnisse der Wertermittlung (Wertermittlungsabschlusstermin) und
f) die Mitwirkung bei der Behebung von Einwendungen.
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Zur Vorbereitung der drtlichen Wertermittlung stellt die Katasterbehdrde dem Finanzamt auf des-
sen Anforderung einen aktuellen Auszug aus dem Liegenschaftskataster einschlieBlich der Bo-
denschatzung zur Verfligung.

Nach Durchfiihrung und Auswertung der ortlichen Wertermittlung Ubersendet das Finanzamt der
Flurbereinigungsbehdrde die ermittelten Abweichungen zur im Liegenschaftskataster nachge-
wiesenen Bodenschatzung.

3.7.2
Verfahren bei Durchfiihrung der Wertermittlung durch externe Sachverstandige

Wird die Wertermittlung durch externe Sachverstandige durchgefiihrt, 1adt die Flurbereinigungs-
behdrde das Finanzamt mindestens zur Einleitung der Wertermittlung, der Festlegung der Must-
erlécher des Wertermittlungsrahmens und der Vorstellung der Ergebnisse der Wertermittiung
(Wertermittlungsabschlusstermin) ein.

3.8
Vermessungstechnische Behandlung der Grenze eines Neuvermessungsgebietes

3.8.1
Grundsatzliche vermessungstechnische Behandlung

Neuvermessung im Sinn dieses Erlasses ist die vollstandige katastertechnische Erneuerung ei-
nes zusammenhangenden Gebietes im Rahmen der Bodenordnung. Entsprechend der §§ 19 bis
22 des Vermessungs- und Katastergesetzes und der §§ 16 bis 18 der Verordnung zur Durchfih-
rung des Gesetzes Uber die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster vom 25. Oktober
2006 (GV. NRW. S. 462) in der jeweils geltenden Fassung stellt die Flurbereinigungsbehdrde si-
cher, dass die zukilinftige Grenze des Neuvermessungsgebietes (Neuvermessungsgrenze) moég-
lichst vor der Feststellung der Wertermittlungsergebnisse, spatestens jedoch vor der Rechtskraft
des Bodenordnungsplans festgestellt, abgemarkt und in Koordinatenkatasterqualitat vorliegend
in das Liegenschaftskataster Gibbernommen ist. Abweichend von Nummer 16.1 des Erhebungser-
lass vom 15. September 2017 (MBI. NRW. S. 868) in der jeweils geltenden Fassung kénnen die
erforderlichen Liegenschaftsvermessungen auch von der Flurbereinigungsbehdrde beantragt
werden. Die Neuvermessungsgrenze beinhaltet auch Grenzpunkte von einseitig abgehenden
Flursticksgrenzen. Die Katasterbehoérde Ubersendet der Flurbereinigungsbehoérde die in das Lie-
genschaftskataster Ubernommenen Ergebnisse.

Je nach Qualitat des Liegenschaftskatasters ist nach Auswertung des Katasternachweises fur
einzelne Teile der Grenze (Grenzabschnitte) wie folgt zu verfahren:
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3.8.1.1
Nicht festgestellte Grenzabschnitte

Nicht festgestellte Grenzabschnitte sind festzustellen und abzumarken. Unverzuglich nach Ab-
schluss der ortlichen Arbeiten sind die Ergebnisse der Fortflihrungsvermessungen an der Neu-
vermessungsgrenze in Vermessungsschriften zu dokumentieren und schnellstméglich bei der
Katasterbehorde zur Fortfihrung des Liegenschaftskatasters einzureichen.

3.8.1.2
Festgestellte Grenzabschnitte ohne Koordinatenkatasterqualitat

Festgestellte Grenzabschnitte, deren Koordinaten nicht den Anforderungen eines Koordinaten-
katasters genugen, sind zu untersuchen. Fur ihre Grenzpunkte wird das Koordinatenkataster
hergestellt, Abmarkungsmangel sind zu beheben. Fir einseitig in das Neuvermessungsgebietes
abgehende Grenzen, deren Grenzpunkte auf der Neuvermessungsgebietsgrenze in einer Gera-
den liegen und die durch die Bodenordnung kiinftig wegfallen, sind die Herstellung des Koordi-
natenkatasters und die Beseitigung von Abmarkungsmangeln nicht erforderlich. Unverziiglich
nach Abschluss der drtlichen Arbeiten sind die Ergebnisse der Fortfllhrungsvermessungen an
der Neuvermessungsgrenze in Vermessungsschriften zu dokumentieren und schnellstmdglich
bei der Katasterbehotrde zur Fortfiihrung des Liegenschaftskatasters einzureichen.

3.8.1.3
Festgestellte Grenzabschnitte in Koordinatenkatasterqualitat

Festgestellte Grenzabschnitte, deren Koordinaten den Anforderungen eines Koordinatenkatas-
ters genligen, sind spatestens im Rahmen der Neuvermessung zu untersuchen. Abmarkungs-

mangel sind zu beheben. Die Ergebnisse werden bei der Katasterbehdrde als Bestandteile des
Bodenordnungsplanes eingereicht.

3.8.1.4
Grenzabschnitte mit unzulassigen Abweichungen

Ergeben sich an Grenzabschnitten unzulassige Abweichungen nach den Katastervorschriften, so
sind diese aufzuklaren und unverziglich als ergdnzende Vermessungsschriften der Katasterbe-
horde zur Fortfihrung des Liegenschaftskatasters einzureichen.

3.8.2
Ausnahmen
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3.8.2.1
Grenzabschnitte an Gewassern

Bilden Gewasser die Neuvermessungsgrenze, sind diese unter Beachtung der Sonderregelungen
zur Durchfiihrung von Liegenschaftsvermessungen an Gewassern zu behandeln. Die Vermes-
sungsschriften sind schnellstmdglich der Katasterbehorde zur Fortfihrung des Liegenschaftska-
tasters einzureichen.

3.8.2.2
Grenzabschnitte an Flachen des Gemeinbedarfs

Bilden Flachen des Gemeinbedarfes Grenzabschnitte des Neuvermessungsgebietes und liegen
diese Flachen vollstandig im Neuvermessungsgebiet, kann an der Neuvermessungsgrenze im
Einvernehmen mit der Katasterbehorde flr diese Grenzabschnitte auf die MaBnahmen nach der
Nummer 3.8.1 zur Reduzierung des Vermessungsaufwandes verzichtet werden.

3.9
Gebaudeerfassung im Neuvermessungsgebiet

Die Flurbereinigungsbehdrde stellt sicher, dass alle eingemessenen Gebaude im Neuvermes-
sungsgebiet in Koordinatenkatasterqualitat abgegeben werden. Da die Flurbereinigungsbehdérde
nicht fir die Gebaudeeinmessung zustandig ist, meldet sie die nicht im Liegenschaftskataster
nachgewiesenen Gebaude bei der Katasterbehoérde. Die Flurbereinigungsbehdrde stellt im Zwei-
fel nur den Grenzbezug betroffener Gebaudepunkte her und misst die tUbrigen Punkte nur mit to-
pographischer Genauigkeit auf.

3.10
Laufende Bereitstellung von topographischen Informationen wahrend des Verfahrens

Die Flurbereinigungsbehorde erfasst die tatsachliche Nutzung und charakteristische Topogra-
phie unter Nutzung eines eigenen landesweiten Objektartenkataloges (siehe Anlage 5) nur so-
weit, wie sie fur die Bodenordnung erforderlich sind. Die erfassten Objekte sind schnellstmdglich
der Katasterbehdrde als Veranderungsinformation fur die Fortfliihrung in ALKIS zur Verfigung zu
stellen.

3n
Mitteilung iiber Landverzichtserklarungen nach § 52 des Flurbereinigungsgesetzes

Unverzuglich nach der Annahme einer Landverzichtserklarung nach § 52 des Flurbereinigungs-
gesetzes ersucht die Flurbereinigungsbehdrde das Grundbuchamt um die Eintragung eines Ver-
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fugungsverbotes nach § 52 Absatz 3 des Flurbereinigungsgesetzes. Das Grundbuchamt teilt der
Flurbereinigungsbehdrde die Eintragung mit.

AuBerdem uUbermittelt die Flurbereinigungsbehdrde eine Meldung Uber den wirtschaftlichen
Ubergang des Grundstiicks an das Finanzamt fiir den Bewertungsvorgang. Nach Auszahlung ei-
ner Geldabfindung nach § 53 des Flurbereinigungsgesetzes lUbersendet die Flurbereinigungsbe-
hdrde eine Mitteilung nach Mitteilungsverordnung an das Finanzamt fur die Veranlagung.

3.12
Information liber die vorlaufige Besitzeinweisung und die Bekanntgabe des Bodenordnungs-
planes

Die Flurbereinigungsbehdrde teilt der Katasterbehdérde und dem Finanzamt die vorlaufige Besitz-
einweisung nach § 65 des Flurbereinigungsgesetzes und die Bekanntgabe des Bodenordnungs-
planes nach § 59 des Flurbereinigungsgesetzes mit.

Die Flurbereinigungsbehdrde teilt der flr die Landesvermessung zustandigen Behdrde nach der
Besitzeinweisung nach § 65 des Flurbereinigungsgesetzes die im Datenbestand fir die Grund-
steuer-Erhebung zu I6schenden und einzufiigenden Daten der Flurstiicke des Neuvermessungs-
gebietes mit. Die Daten sind jahrlich bis zum 15. Januar jedes Jahres zu melden, sofern diese
Daten nicht im Zuge der Katasterberichtigung bis zum 31. Dezember des Vorjahres in den Daten-
bestand des ALKIS durch das Katasteramt tibernommen wurden.

Nach der Bekanntgabe des Bodenordnungsplanes stimmt sich die Flurbereinigungsbehdorde
frihzeitig mit der Katasterbehorde Uber den technischen Verfahrensablauf zur Vorbereitung der
Berichtigung des Liegenschaftskatasters gemaB Nummer 4.3 ab.

3.13
Information fiir die Bodenschatzung

Die Flurbereinigungsbehorde Ubersendet dem Finanzamt nach der Bekanntgabe des Bodenord-
nungsplanes nach § 59 des Flurbereinigungsgesetzes die Zuteilungskarte. Im Fall einer vorlaufi-
gen Besitzeinweisung nach § 65 des Flurbereinigungsgesetzes ist der Stand der Zuteilungskarte
zu diesem Zeitpunkt dem Finanzamt zu Ubersenden. Sollten sich zwischen der vorlaufigen Be-
sitzeinweisung und der Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes noch Anderungen in der Zutei-
lungskarte ergeben, Ubersendet die Flurbereinigungsbehdrde dem Finanzamt einen neuen Stand
der Zuteilungskarte und weist auf die Anderungen hin.

Hat das Finanzamt durch einen Amtlichen Landwirtschaftlichen Sachverstandigen bei der Wert-
ermittlung mitgewirkt, erstellt es auf der Grundlage der Zuteilungskarte eine Schatzungskarte
nach § 10 des Bodenschatzungsgesetzes vom 20. Dezember 2007 (BGBI. | S. 3150, 3176) in der
jeweils geltenden Fassung und schlieBt die Nachschatzung nach § 11 des Bodenschatzungsge-
setzes formal ab.
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Ist die Wertermittlung fliir das Bodenordnungsverfahren durch externe Sachverstandige erfolgt,
ist eine Nachschatzung nach § 11 des Bodenschatzungsgesetzes vom Finanzamt durchzufiihren.

3.14
Information liber den Erlass der (vorzeitigen) Ausfiihrungsanordnung

3.14.1
Allgemeine Information

Unverziglich nach Erlass der Ausflihrungsanordnung nach § 61 des Flurbereinigungsgesetzes
oder der vorzeitigen Ausfiihrungsanordnung nach § 63 des Flurbereinigungsgesetzes libersen-
det die Flurbereinigungsbehdrde

a) der Katasterbehorde eine beglaubigte Kopie des Verwaltungsaktes,

b) dem Grundbuchamt eine beglaubigte Kopie des Verwaltungsaktes und

c) dem Finanzamt zwei beglaubigte Kopien des Verwaltungsaktes (ein Exemplar fir den Grund-
erwerbssteuervorgang und ein Exemplar fir den Bewertungsvorgang)

und teilt darin den Zeitpunkt des Eintritts des neuen Rechtszustandes mit.

Nach dem Zeitpunkt des Eintritts des neuen Rechtszustandes kdnnen rechtswirksame Verfigun-
gen nur noch Uber die im Bodenordnungsplan ausgewiesenen neuen Grundstiicke getroffen
werden.

3.14.2
Erganzende Information an das Katasteramt

Die Flurbereinigungsbehorde Ubersendet der Katasterbehdrde zusatzlich das Datum des Eintritts
des neuen Rechtszustandes aus dem Erlass der Ausflihrungsanordnung in digitaler Form.

3.14.3
Erganzende Information an die fiir die Landesvermessung zustandige Behorde

Sollte die Berichtigung des Liegenschaftskatasters nicht bis zum 31. Dezember eines Jahres ab-
geschlossen werden kénnen, teilt die Flurbereinigungsbehoérde der fir die Landesvermessung
zustandigen Behdrde bis zum 15. Januar des Folgejahres die im Datenbestand fir die Grund-
steuer-Erhebung zu I6schenden und einzufiigenden Daten der Flurstiicke des Neuvermessungs-
gebietes mit.

4
Zusammenarbeit nach Eintritt des neuen Rechtszustandes
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4.1
Fortfiihrung des Flurbereinigungsplanes als amtliches Verzeichnis der Grundstlicke nach § 2
Absatz 2 der Grundbuchordnung

Sollte zwischen dem Eintritt des neuen Rechtszustandes und dem abgestimmten Termin fiir das
Ersuchen um Berichtigung des Liegenschaftskatasters eine Liegenschaftsvermessung durch ei-
ne Vermessungsstelle nach § 2 Absatz 1, 2 und 4 des Vermessungs- und Katastergesetzes mit
Auswirkungen auf den Flurstiicksbestand stattfinden, Gbernimmt die Flurbereinigungsbehorde
diese Liegenschaftsvermessung von der Vermessungsstelle in den Flurbereinigungsplan als
amtliches Verzeichnis nach § 2 Absatz 2 der Grundbuchordnung (§ 81 des Flurbereinigungsge-
setzes). Im Rahmen der spateren Berichtigung des Liegenschaftskatasters tibersendet die Flur-
bereinigungsbehdrde dann dem Katasteramt ausschlieBlich die Daten und Schriften des fortge-
flhrten Flurbereinigungsplanes. Eine Historisierung der nach dem in der (vorzeitigen) Ausflih-
rungsanordnung genannten Zeitpunkt entstandenen Flurstiicke findet in ALKIS nicht statt. Die
Flurbereinigungsbehorde stellt sicher, dass die Daten und Schriften, welche dem Grundbuchamt
zur Berichtigung des Grundbuches zur Verfligung gestellt werden (siehe Nummer 4.6), in den
redundanten Attributen inhaltsgleich zu den Daten und Schriften zur Berichtigung des Liegen-
schaftskatasters sind.

4.2
Vorzeitige Berichtigung des Grundbuches

Sollte im unter Nummer 4.1 beschriebenen Zeitraum zwischen dem in der (vorzeitigen) Ausfiih-
rungsanordnung genannten Zeitpunkt und dem Ersuchen um Berichtigung der 6ffentlichen Bii-
cher einem Teilnehmer des Flurbereinigungsverfahrens eine vorzeitige Berichtigung des Grund-
buches nach § 82 des Flurbereinigungsgesetzes beantragen, ersucht die Flurbereinigungsbe-
horde das Grundbuchamt um Berichtigung des Grundbuches fiir die betroffene Ordnungsnum-
mer. Die Flurbereinigungsbehdérde gibt der Katasterbehdrde eine Information Uber die vorzeitige
Grundbuchberichtigung. Das Grundbuchamt Gbersendet der Flurbereinigungsbehdrde und der
Katasterbehdrde eine entsprechende Eintragungsnachricht. Die Ubernahme der vorzeitigen Be-
richtigung des Grundbuches erfolgt im Liegenschaftskataster erst nach der Berichtigung des
Liegenschaftskatasters nach Nummer 4.3.

4.3
Berichtigung des Liegenschaftskatasters

Schnellstmoglich nach Eintritt des neuen Rechtszustandes kiindigt die Flurbereinigungsbehdrde
der Katasterbehorde die Berichtigung des Liegenschaftskatasters an. Die Katasterbehdrde sperrt
daraufhin den ALKIS-Datenbestand des Flurbereinigungsgebietes und lGbersendet die aktuellen
Daten des Liegenschaftskatasters. Die Flurbereinigungsbehdrde Ubersendet fur die Katasterbe-
richtigung die erforderlichen Bestandsdaten (einschlieBlich Kataster- und Pseudoblatter mit Ei-
gentimerdaten sowie die Gebdudedaten nach Nummer 3.9) sowie die Vermessungsschriften.
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Der Umfang und die Ausgestaltung der Vermessungsschriften richten sich nach dem Erhe-
bungserlass. Hiervon ausgenommen sind die Vermessungsschriften fir Neuvermessungsgebie-
te, die nach den Anlagen 2 bis 4 zu erstellen und zu Ubermitteln sind.

Sollte im Einzelfall die Bearbeitung der Daten und Vermessungsschriften fur die Neuvermes-
sungsgebiete noch nicht abgeschlossen sein, informiert die Flurbereinigungsbehdrde die Katas-
terbehérde und stimmt sich mit ihr Giber den Zeitpunkt der Ubersendung der Daten und Vermes-
sungsschriften ab. Das Abstimmungsergebnis ist den Vereinbarungen nach Nummer 2.2 hinzu-
zufugen.

Auf Basis der Ubermittelten Daten ersucht die Flurbereinigungsbehdrde die Katasterbehdrde um
Berichtigung des Liegenschaftskataster und bescheinigt mit dem Ersuchen die Eignung und
Richtigkeit der Vermessungsschriften nach den Katastervorschriften.

Nach Eingang des Ersuchens berichtigt die Katasterbehoérde das Liegenschaftskataster und
kennzeichnet gegebenenfalls die mit einem Rechtsbehelfsverfahren belegten Flurstlicke. Fur
diese Flurstucke erfolgt die Berichtigung des Liegenschaftskatasters nur vorldufig und vorbe-
haltlich der Entscheidung Uber den jeweiligen Rechtsbehelf.

Die Katasterbehorde teilt dem Finanzamt die Berichtigung Gber Fortfihrungsmitteilungen mit und
bestatigt der Flurbereinigungsbehérde die Ubernahme. Der Flurbereinigungsbehérde {ibersendet
sie zusatzlich die aktuellen Daten des Liegenschaftskatasters.

4.4
Bereitstellung von topographischen Informationen zur Berichtigung des Liegenschaftskatas-
ters

Zur Fortfihrung der Tatsachlichen Nutzung stellt die Flurbereinigungsbehorde der Katasterbe-
horde erganzend Geometrien bereit, die aus der Wertermittlung des Neubestands abgeleitet
wurden und die die jeweiligen Hauptnutzungsgruppen wiedergeben. Die vollstandigen Attribute
zur Tatsachlichen Nutzung sind von der Katasterbehdrde anzupassen. Gewasserflachen sind er-
forderlichenfalls geometrisch anzupassen.

4.5
Information des Finanzamtes und Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen

Zur (vorzeitigen) Berichtigung der Grundbiicher nach § 79 oder § 82 des Flurbereinigungsgeset-
zes Ubermittelt die Flurbereinigungsbehdrde zunachst dem Finanzamt die nach § 80 oder § 82
des Flurbereinigungsgesetzes erforderlichen Unterlagen in doppelter Ausfiihrung (ein Exemplar
flir den Grunderwerbsteuer und eins fiir den Bewertungsvorgang), jedoch ohne Angaben Uber
Eintragungen in den Abteilungen Il und lll des Grundbuches. Die Auszilige aus dem Bodenord-
nungsplan sind durch folgende Angaben zu erganzen:

a) die Bezeichnung der fur die Grunderwerbsteuer in Betracht kommenden Grundstiicke (gege-
benenfalls mit dem Vermerk ,teilweise”),
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b) die GroBe dieser Grundstlicke, die Hohe des festgesetzten Geldbetrages und der eventuelle
Wert sonstiger Gegenleistungen und

c) die Angabe der gesetzlichen Grundlage fir die Zuteilung (auch bei unentgeltlichen Zuteilun-
gen).

Die Angaben Uber die steuerpflichtigen Zuteilungen, Mehrausweisungen und sonstigen Erwerbs-
vorgange sind unsaldiert und ohne Abzug eventueller Fldachenabgange, Minderausweisungen
und ahnlichem mitzuteilen. Ferner ist eine Auflistung nach Ordnungsnummern Gber die fur die
Grunderwerbsteuer bedeutsamen Vorgange beizufligen. Diese Auflistung tritt an die Stelle der
amtlich vorgeschriebenen VerduBerungsanzeige.

Ist die Bundesrepublik Deutschland oder ein Bundesland Beteiligter, sind die Unterlagen um die
Angabe der ortlichen Behdrde, die die Gebietskorperschaft im Bodenordnungsverfahren vertritt,
sowie deren Anschrift zu erganzen.

Das Finanzamt Ubermittelt der Flurbereinigungsbehérde die Unbedenklichkeitsbescheinigungen.

4.6
Berichtigung des Grundbuches

Die Flurbereinigungsbehdrde ersucht das Grundbuchamt um Berichtigung des Grundbuches.

Mit dem Ersuchen um Berichtigung des Grundbuches tbermittelt die Flurbereinigungsbehorde
dem Grundbuchamt Daten zur Aufhebung der Flurbereinigungskennung fur die unveranderten
Flurstlcke.

Nach Berichtigung des Grundbuches Ubersendet das Grundbuchamt der Flurbereinigungsbehdor-
de die Eintragungsnachrichten und stellt der Katasterbehorde Daten zur Fortfihrung des Liegen-
schaftskatasters bereit.

4.7
Anderungen des Bodenordnungsplanes und Entscheidungen in Rechtsbehelfsverfahren

Bei Anderungen des Bodenordnungsplanes nach § 64 des Flurbereinigungsgesetzes oder § 132
des Flurbereinigungsgesetzes und nach Unanfechtbarkeit der Entscheidungen liber die mit ei-
nem Rechtsbehelfsverfahren belegten Flurstiicke handeln die Behdérden entsprechend den vor-
herigen Abschnitten.

4.8
Information liber die Schlussfeststellung

Die Flurbereinigungsbehorde informiert die Katasterbehdrde, das Grundbuchamt und das Fi-
nanzamt Uber die Bestandskraft der Schlussfeststellung. Die Katasterbehdrde historisiert die
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Verfahrensgrenze und 18scht die Nutzerbezogene Bestandsdatenaktualisierung. Sofern noch
nicht geschehen, werden die reservierten Flurstlicks- und Punktkennzeichen des Flurbereini-
gungsverfahrens freigegeben.

5
Ubergangs- und Schlussvorschriften

5.1
Ubergangsregelung

Das Ersuchen um Berichtigung des Liegenschaftskatasters erfolgt fiir Bodenordnungsverfahren,
die noch nicht im Lagebezugssystem ETRS 89 mit UTM-Abbildung bearbeitet werden, in dem
der Bearbeitung zugrundeliegenden Bezugs- und Abbildungssystem. Zusatzlich stellt die Flurbe-
reinigungsbehorde Ubernahmefahige Koordinaten im Lagebezugssystem ETRS 89 mit UTM-Ab-
bildung zur Verfiigung. Uber die technische Migration der Daten in ALKIS stimmen sich die Ka-
tasterbehdérde und die Flurbereinigungsbehdérde ab.

5.2
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veroffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt der Zusam-
menarbeitserlass Flurbereinigung vom 16. Marz 2016 (MBI. NRW. S. 204) auBer Kraft.

- MBI. NRW. 2025 S. 516

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 18/19


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2016-s204
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2025-15

Anlagen

Anlage 1 (Anlage 1)
URL zur Anlage [Anlage 1]

Anlage 2 (Anlage 2)
URL zur Anlage [Anlage 2]

Anlage 3 (Anlage 3)
URL zur Anlage [Anlage 3]

Anlage 4 (Anlage 4)
URL zur Anlage [Anlage 4]

Anlage 5 (Anlage 5)
URL zur Anlage [Anlage 5]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 19/19


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/22208-42018-mbl15-7anlage1.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/22208-42019-mbl15-7anlage2.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/22208-42020-mbl15-7anlage3.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/22208-42021-mbl15-7anlage4.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/22208-42022-mbl15-7anlage5.pdf

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Zusammenarbeit der Katasterbehörden, der Grundbuchämter und der Finanzämter mit den Flurbereinigungsbehörden anlässlich von Bodenordnungsverfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz (Zusammenarbeitserlass Flurbereinigung - ZusArbErl FlurbG) 

	Anlagen

